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Drucksache-Nr. XII/222 vom 28.08.2024 
 
Anfrage der UBL/Bürger-Herz-Kreistagsfraktion betr. Finanzen der Klinikum Bad Hersfeld 
GmbH und des Landkreises 
 
 

Vorbemerkung: 
 
Gegenüber dem Regierungspräsidenten und dem Kreistag wurde im Mai 2024 ein weiterer zusätz-
licher finanzieller Unterstützungsbedarf der Klinikum Bad Hersfeld GmbH adressiert. Dies erfolgte 
nachdem Verhandlungen mit Land und WI-Bank zur Finanzierung im Bereich von 100 Mio. Euro in 
den kommenden Jahren keine weitere Unterstützung ergeben hatte. Daraufhin hat der Kreistag wei-
tere Beschlüsse gefasst. Die finanziellen Mittel für das Klinikum im Haushaltsjahr 2024 liegen nun 
in Summe bei rund 47 Mio. Euro. Gemäß des Betrauungsaktes erfolgen Beihilfen auf Basis von 
Anträgen des Klinikums an den Landkreis. In Pressemitteilungen des Landkreises als auch des Kli-
nikums wird weiterhin von 180 Mio. Euro Investitionsvolumen für die Neubauaktivitäten gesprochen. 
 
Fragen: 
 
A. Finanzsituation der Klinikum Bad Hersfeld GmbH 
 
1. Welche finanziellen Mittel des Landkreises sind in welcher Höhe notwendig, damit der uneinge-

schränkte Prüfvermerk für das Wirtschaftsjahr 2023 erteilt werden konnte? 
 
2. Zu welchen Zeitpunkten hat das Klinikum beim Kreisausschuss für die Jahre 2024 und 2025 Fi-

nanzhilfen in welcher Form beantragt? Wie lauten die Beträge der jeweils beantragten Finanz-
mittel? 

 
3. Warum werden im Haushalt 2024 Investitionskosten für das Klinikum mit 193 Mio. Euro ange-

nommen jedoch gegenüber der Öffentlichkeit mit rund 180 Mio. Euro, d.h. mit 13 Mio. Euro we-
niger, kommuniziert? 

 
4. Wie hoch war der vom Klinikum abgerufene Betrag des Liquiditätsdarlehens zum 30.6.2024? 
 
5. Welche Reaktion aus dem Bundesministerium für Gesundheit gab es hinsichtlich der Schadens-

ersatzforderung einer unzureichenden Finanzierung? 
 
B. Beratung zum Haushalt 
 
6. Wurden im Jahr 2023 oder 2024 Dienstleistungen des kommunalen Beratungszentrums des Lan-

des durch den Landkreis in Anspruch genommen? Wenn ja, in welchem Umfang? 
 
7. Ist geplant mit dem kommunalen Beratungszentrum des Landes eine Analyse des Haushaltsent-

wurfs 2025 vorzunehmen?  
 
 
Für die UBL/Bürger-Herz-Kreistagsfraktion 
gez. Tim Schneider 
Fraktionsvorsitzender 
 




